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Dublin- und 

Drittstaatenverfahren 

12.11.2025

Referentin: Rosa Ackva

Dublin-Verfahren…?

Drittstaatenverfahren bzw. „Anerkannte“ mit 

internationalem Schutz…?

 Abschiebungen innerhalb Europas
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Ablauf

1. Unzulässigkeit im Asylverfahren
2. Das Dublinverfahren
• Die Dublin-III-Verordnung
• Die Kriterien für Zuständigkeitsprüfung
• Fristen & Ablauf
• Bescheid
• Zahlen

3. Drittstaatenverfahren bei „Anerkannten“
4. Praxis – was tun? 

1. Unzulässigkeit im 

Asylverfahren
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1. Unzulässigkeit im Asylverfahren 

Anhörung 
Bescheid

Prüfung des 
Asylantrags  

1. Prüfung der (Un-)zulässigkeit

2. Inhaltliche Prüfung des 
Asylantrags

Asylantrag 

1. Unzulässigkeit im Asylverfahren 

„Dubliner“

AsylG
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„Anerkannte“ in 
der EU 

& Norwegen + Schweiz

1. Unzulässigkeit im Asylverfahren 

„Dubliner“

! Achtung: Gibt auch noch andere 
Gründe für  Unzulässigkeit !

1. Unzulässigkeit im Asylverfahren 
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1. Das Dublin-Verfahren

2. Das Dublin-Verfahren

„Dubliner“
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2.1 Die Dublin III‐Verordnung

Ziel: Kontrolle von Fluchtbewegungen im 
EU-Binnenmarkt

Schengener Abkommen (1985)

Dubliner Übereinkommen (unterzeichnet 
1990, in Kraft getreten 1997)

2003 Dublin-II-VO; 2013 Dublin-III-VO

EU-Fingerabdruckdatenbank Eurodac 
(2003) und Eurodac-Verordnung 
(Neufassung seit 2015 in Kraft)

Bald: GEAS
Dublin-Gebiet: EU + Schweiz + 
Norwegen + Island + Liechtenstein 

2.1 Die Dublin III‐Verordnung
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Verursacherprinzip 

No Refugees in OrbitOne Chance Only

Zügige Bestimmung  des zuständigen Staates 

Gegenseitiges Vertrauen in andere Mitgliedsstaaten

Ausnahmen: Familien & unbegleitet Minderjährige 

Nur ein Asylverfahren

Garantiert Anspruch 

alles ist fristgebunden

2.1 Die Dublin III‐Verordnung

 Gilt für Drittstaatsangehörige 
oder Staatenlose, die in einem 
oder mehreren Ländern einen 
Antrag auf Internationalen 
Schutzgestellt haben.

Gruppe 1: Asylantrag in Deutschland 
gestellt und in einem anderen

Mitgliedsstaat

Gruppe 2: Asylantrag nur in 
Deutschland gestellt, aber anderer 
Mitgliedsstaat ist zuständig wegen 
anderen Gründen

2.1 Die Dublin III‐Verordnung – für wen? 
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• ist noch während der Prüfung
• Art 18. Abs. 1 b)

• wurde zurückgenommen/ 
eingestellt
• Art 18. Abs. 1 c), Art 20 Abs. 5 

• abgelehnt
• Art 18. Abs. 1 c) 

Gruppe 1: Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die bereits 
einen Asylantrag in einem anderen Mitgliedsstaat gestellt haben. 

Asylantrag dort..

2.1 Die Dublin III‐Verordnung – für wen? 

Positiv ? 
 Drittstaatenverfahren

Gruppe 2 : Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die in 
Deutschland ihren ersten Asylantrag gestellt haben, aber andere 
Staat aus anderen Gründen zuständig ist. 

• Aufgrund irregulärer Einreise

• Visum oder Aufenthaltstitel

• Familienmitglieder in anderen EU-Staaten haben

2.1 Die Dublin III‐Verordnung – für wen? 
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Asylantrag in Deutschland ist nicht unbedingt 
erforderlich für ein Dublin-Verfahren

Aber: Es muss in mindestens einem Land ein 
Asylantrag gestellt worden sein

2.1 Die Dublin III‐Verordnung – für wen? 

2.2 Zuständigkeitsbestimmung

• Kriterien: Artikel 8 bis 15 der Dublin-III-VO

• Reihenfolge für Bestimmung der Zuständigkeit: Kriterien von vorne nach hinten durchgehen 
(Art. 7 Dublin III-VO)  Das Kriterium, welches zuerst zutrifft, wird dann angewendet.

Art. 8 

Unbegleitete 
Minderjährige

Art. 9 – 11  

Familien-
angehörige

Art. 12 

Aufenthalt 
oder Visa

Art. 13 - Einreise 
und/ oder 
Aufenthalt

Art. 14  

Visafreie 
Einreise

Art. 15 - Antrag im 
internationalen 
Transitbereich  

eines Flughafens
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Art. 8 

Unbegleitete 
Minderjährige

• Wenn Familienangehöriger (Vater, Mutter, Vormund o.ä.) oder 
Geschwister rechtmäßig irgendwo Aufenthalt haben, dann ist 
dieser Staat zuständig – bei Beachtung des Kindeswohls!
• Auch möglich: Onkel, Tante, Großeltern.. 

• Keine Angehörigen vorhanden? Der Mitgliedsstaat ist  
zuständig, in dem der Asylantrag gestellt wurde
 Also: Deutschland!

2.2 Zuständigkeitsbestimmung

Art. 9 – 11  

Familien-
angehörige

• Familienangehörige in einem anderen Mitgliedsstaat mit 
Anerkennung (Art. 9) oder noch im Verfahren sind (Art. 10)?
 Dieser MS ist zuständig, aber nur wenn betroffene Person das 
schriftlich wünscht!

• Dublin soll nicht zu Familientrennung (Eheleute & 
minderjährige Kinder) führen (Art. 11)

• Ehe muss vor der Flucht bestanden haben!

2.2 Zuständigkeitsbestimmung
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Art. 12 

Aufenthalt 
oder Visa

• Bei Aufenthaltstitel oder Visum  ausstellender Staat ist zuständig

• Wenn abgelaufen, dann noch: 
• Aufenthaltstitel: bis 2 Jahre

• Visum: 6 Monate 

Art. 13 - Einreise 
und/ oder 
Aufenthalt

• Illegaler Grenzübertritt in den letzten 12 Monaten

• Wenn Zuständigkeit daraus erloschen ist, bei (illegalem) 
Aufenthalt von mindestens 5 Monaten 

2.2 Zuständigkeitsbestimmung

Art. 14  

Visafreie 
Einreise

• z.B. Balkanstaaten, Georgien

• Bei Personen, die visafrei in die EU einreisen können, ist der 
MS zuständig, in dem der Antrag gestellt wurde

• Stellt eine Person in einem Transitbereich eines Flughafens 
Asylgesuch, ist der Staat in dessen Transitbereich sich die 
Person aufhält, zuständig 

Art. 15 - Antrag im 
internationalen 
Transitbereich  

eines Flughafens

2.2 Zuständigkeitsbestimmung
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Beispiele:

• Boubacar reist über die Türkei nach Griechenland nach 
Deutschland. Er reist weiter nach Deutschland und stellt 
einen Asylantrag. 

• Aisha reist mit einem Visum für das Studium nach Belgien. Sie 
erhält einen Aufenthaltstitel. Sie verliert ihren Aufenthaltstitel, 
weil sie das Studium nicht schafft und kommt nach 
Deutschland, wo sie einen Asylantrag stellt. 

• Yasmins Asylantrag wurde in Frankreich abgelehnt. Sie kommt 
nach Deutschland und stellt nochmal einen Asylantrag. 

2.2 Zuständigkeitsbestimmung - Beispiele

2.3 Fristen & Ablauf des Verfahrens

Zügige Bestimmung  des 
zuständigen Staates 

alles ist 
fristgebunden
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Asylantrag

Übernahmeersuchen 
an anderen MS. Frist: 
3 oder 2 Monate (Art. 
21, 23 & 24)  

Aufnahme oder Wiederaufnahmeverfahren 

Zustimmungs-(fiktion) 
oder Ablehnung des 
anderen MS. Frist: 2 
Monate bzw. 2 Wochen 
(Art. 22 & 25.)

Anhörung zur Zulässigkeit des Asylantrags

Bescheid

Ab Zustimmung(sfiktion)
Überstellungsfrist: 6 Monate (Art.29)

Verlängerung auf 18 Monate

bei Untertauchen

Selbsteintrittsrecht 
besteht immer (Art. 17)

Bei Dublin-Rückkehrern muss 
ein neues Dublin Verfahren 
durchgeführt werden!

2.3 Fristen & Ablauf des Verfahrens

2.4 Dublin-Bescheid

„unzulässig“ gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 AsylG
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2.4 Dublin-Bescheid

Zustimmung des 
anderen MS:  
Beginn 6 Monate 
Überstellungsfrist
Ggf. + 12 Monate 

Klage (und Eilantrag) • Klagefrist: nur eine Woche und 
die Klage hat keine 
aufschiebende Wirkung (§ 34a 
AsylG)

• Das heißt: Klage alleine schützt 
nicht vor Abschiebung nur in 
Verbindung mit einem Eilantrag
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Asylantrag

Klage

Eilantrag 6 Monate

2.3 Fristen & Ablauf des Verfahrens

Asylantrag

Aufschiebende Wirkung der Klage

Klage

Eilantrag

2.3 Fristen & Ablauf des Verfahrens
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Asylantrag

Klage

Eilantrag

6 Monate

2.3 Fristen & Ablauf des Verfahrens

Asylantrag

Klage

Eilantrag

2.3 Fristen & Ablauf des Verfahrens

Dann: Inhaltliche 
Prüfung des 
Asylantrags. 
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• Grundsätzlich IMMER: Einzelfallabhängig und Länderabhängig!!

• Grundlage der Klage: Verletzungen von Rechten in anderen europäischen 
Ländern

• Grundannahme: Gleiche Bedingungen/Verfahren überall stimmt nicht. 

• Für Klageverfahren wichtig, was ist in dem anderen Land passiert (z.B. 
Obdachlosigkeit, Gewalt, keinen Zugang zu Sozialleistungen etc.) 
• Was droht ihnen im Falle der Rückkehr?

Klage- und Eilverfahren

Was tun? 

• Eilantrag nur stellen, wenn es auch Sinn macht!

• Unsicher? Anwalt oder Beratungsstelle einschalten!

Klage- und Eilverfahren
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Zahlen aus dem Jahr 2024

Übernahmeersuchen: 74.583

Zustimmungen: 44.431

Überstellungen von DE in andere MS: 5.827

Überstellungen von anderen MS nach DE: 4.592

Konkret zu bestimmten Ländern:

Österreich: 1.113 – von 1.543 Zustimmungen, 2.769 Übernahmeersuchen
Frankreich: 972 – von 3.531 Zustimmungen, 5.000 Übernahmeersuchen
Spanien: 583 – von 2.599 Zustimmungen, 3.324 Übernahmeersuchen
Italien: 3 – von 10.402 Zustimmen, 12.841 Übernahmeersuchen
Griechenland: 22 – von 219 Zustimmungen, 15.453 Übernahmeersuchen 

Hinweis - aktuell keine 
bis kaum Überstellungen 
nach: 

• Ungarn 
• Griechenland
• Italien 

Zahlen zu Dublin-Überstellungen

3. Drittstaatenverfahren 

bei „Anerkannten“
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3. Das Drittstaatenverfahren

„Anerkannte“ in 
der EU 

& Norwegen + Schweiz

• „Anerkannte“ im Drittstaatenverfahren: 
• Personen mit Flüchtlingsstatus oder den subsidiären Schutz

• Wenn Schutz nicht verloren! (Widerruf oder Rücknahme verloren)

• Aber auch wenn: Sie davon nicht wussten; sie den Schutz nicht wollten, 
oder die Aufenthaltserlaubnis abgelaufen ist… 

• Dublin-Verordnung gilt nicht (v.a. nicht die Fristen!!)

• Kein Selbsteintritt vorgesehen

3. Das Drittstaatenverfahren

RA1
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RA1 https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Asylmagazin/AM16-10Beitrag_Bethke_Hocks.pdf
Rosa Ackvaa; 2025-11-11T21:45:54.981
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• BAMF muss persönlich anhören (§29 Abs. 2 AsylG)

• BAMF muss über Abschiebeverbote entscheiden – in Bezug auf den 
jeweiligen EU-Staat! (§31 Abs. 3 AsylG)
• §60 Abs. 5 AufenthG: „Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit 

sich aus der Anwendung der [Europäischen Menschenrechtskonvention] 
ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist.“ 

 Hautpanwendungsfall: drohende Verelendung

• § 60 Abs. 7 AufenthG „Von der […] soll abgesehen werden, wenn dort für 
diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit besteht. […].“

Hauptanwendungsfall: schwere Krankheit

3. Das Drittstaatenverfahren

3. Das Drittstaatenverfahren - Bescheid
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3. Das Drittstaatenverfahren - Bescheid

3. Das Drittstaatenverfahren - Bescheid

• Klagefrist: nur eine Woche und die 
Klage hat keine aufschiebende 
Wirkung (§ 34a AsylG)

• Das heißt: Klage alleine schützt nicht 
vor Abschiebung nur in Verbindung 
mit einem Eilantrag

• Im Vergleich zu Dublin-Verfahren: 
Frist kann nicht kaputt gemacht 
werden
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Perspektiven im Klage- und Eilverfahren? 

• Grundsätzlich IMMER: Einzelfallabhängig und Länderabhängig!!

• Prüfung des Abschiebeverbots (§31 Abs. 3 AsylG): Grundlage des 
Klageverfahrens: Verletzungen von Rechten in anderen europäischen Ländern

• Wichtig:
• Was ist in dem anderen Land passiert z.B. Obdachlosigkeit, Gewalt, keinen Zugang zu 

Sozialleistungen etc. 

• Was droht ihnen im Falle der Rückkehr?

3. Das Drittstaatenverfahren – Klage & Eilantrag

Was tun? 

• Anwalt oder Beratungsstelle einschalten

• Bei Gefahr von Fristablauf notfalls der betroffenen Person 
helfen selbst Klage und Eilantrag einreichen

3. Das Drittstaatenverfahren – Klage & Eilantrag
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Asylantrag

Klage

Eilantrag

Asylverfahren wird dann neu 
inhaltlich geprüft! Gefahr: 
Abschiebeanordnung ins 

Herkunftsland.

3. Das Drittstaatenverfahren – Klage & Eilantrag

Aus der Praxis –

was können wir tun?
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4. Praxis – was können wir tun?

Schutz durch Kirchenasyl & Bürger*innen-Asyl

• Im Dublin-Verfahren (6 oder 18 Monate Überstellungsfrist) 

• Im Drittstaatenverfahren in der Regel nicht zielführend

• Keine Rechtsgrundlage, aber i.d.R. respektieren Behörden Kirchenräum

• Vereinbarung der Kirchen mit BAMF: 
• bei Kirchenasyl sofortige Kontaktaufnahme mit BAMF

• Übermittlung eines Dossiers des Falls durch Landeskirchen

• BAMF prüft daraufhin erneut

• Aber: Viel mehr Anfragen für Kirchenasyle als Plätze vorhanden

Aussicht auf eine Bleiberecht?

• Ausbildungsduldung?

• Perspektive auf §25a oder 25b AufenthG

• Problem: Praxis, dass Duldungen nicht erteilt werden

Petition beim Hessischen Landtag 

• Im Dublin-Verfahren nicht möglich!

• Im Drittstaatenverfahren möglich 

• Petition richtet sich direkt an den Petitionsausschuss

• Mehr Infos: Leitfaden: Das Petitions- und Härtefallverfahren für geduldete Personen in Hessen

Härtefallantrag bei der hessischen Härtefallkommission

• AE nach §23a AufenthG

• Mehr Infos: : Leitfaden: Das Petitions- und Härtefallverfahren für geduldete Personen in Hessen

4. Was können wir tun?
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Fragen?
Vielen Dank! 

Kontakt: Rosa Ackva

ra@fr-hessen.de
Wir freuen uns über Spenden und/oder neue Mitglieder: 
Förderverein Hessischer Flüchtlingsrat e.V. 
IBAN: DE86 5305 0180 0049 5209 43 
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